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(54) Verfahren und Bausatzgruppe für die Herstellung von Unterbauten von Flurförderzeugen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von mehreren, verschiedenen Unterbau-
ten von Flurförderzeugen, wobei erfindungsgemäß fol-
gende Schritte vorgesehen sind:
a) Bereitstellen von mehreren, gleichen oder unter-
schiedlichen Unterbaubasisrahmen (10-1; 10-2; 10-3),
b) Bereitstellen von unterschiedlichen Unterbaugegen-
gewichten (30-1; 30-2), die zum Einbau einer dem jewei-
ligen Unterbaugegengewicht (30-1; 30-2) zugeordneten
Lenkeinrichtung (34) aus einer Gruppe unterschiedlicher
Lenkeinrichtungen vorbereitet sind oder jeweils bereits
mit einer solchen ausgestattet sind,
c) Auswahl eines Unterbaubasisrahmens (10-1; 10-2;
10-3) und des mit dem Unterbaubasisrahmen zu einem
Unterbau zu verbindenden Unterbaugegengewichts
(30-1; 30-2) nach Maßgabe eines gewünschten Unter-
baus für ein Flurförderzeug (50-1; 50-2; 52-1; 52-2),
d) Zusammenbau des ausgewählten Unterbaubasisrah-
mens (10-1; 10-2; 10-3) mit dem ausgewählten Unter-
baugegengewicht (30-1; 30-2) zum Unterbau des Flur-
förderzeugs (50-1; 50-2; 52-1; 52-2),
e) Wiederholen der Schritte c) und d).

Ferner betrifft die Erfindung eine Bausatzgruppe für
die Herstellung von Unterbauten von Flurförderzeugen
nach dem erfindungsgemäßen Verfahren sowie ein Flur-
förderzeug, das mit einem Bausatz aus der Bausatzgrup-
pe hergestellt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Bausatzgruppe zur Herstellung von mehreren,
verschiedenen Unterbauten von Flurförderzeugen, so-
wie ein mit einem derartigen Bausatz hergestelltes Flur-
förderzeug sowie eine Gruppe aus wenigstens zwei Flur-
förderzeugen.
[0002] Der Unterbau bzw. das Chassis von einem Flur-
förderzeug ist in der Regel von einem Basisrahmen und
einem an diesem Basisrahmen befestigten Gegenge-
wicht gebildet, wobei es bisher üblich ist, eine Lenkvor-
richtung des Flurförderzeugs ebenfalls am Basisrahmen
zu befestigen. Bei Flurförderzeugen kommen allerdings
verschiedene Lenkeinrichtungen zum Einsatz, je nach-
dem, ob an der Lenkeinrichtung ein einzelnes Rad oder
ein Zwillingsrad oder zwei voneinander getrennte Räder
verwendet werden. Beim Einsatz eines einzelnen Rades
bzw. eines Zwillingsrades kommt in der Regel ein soge-
nannter Lenkbock zum Einsatz, wohingegen bei der Aus-
führungsform mit zwei voneinander gesonderten Rädern
eine Lenkung mit Pendelachse verwendet wird. Es er-
geben sich somit bei solchen Gegengewichtsstaplern bei
den gängigen Größen 3-Rad- bzw. 4-Rad-Fahrzeuge,
wobei auch die Ausführung mit einem zentralen hinteren
Zwillingsrad in der Fachwelt als 3-Rad-Fahrzeug be-
zeichnet wird. Bei solchen Fahrzeugen sind, wie dies be-
reits angedeutet worden ist, sowohl die Pendelachse als
auch der Lenkbock am Basisrahmen befestigt, und das
Gegengewicht ist ebenfalls an diesem Rahmen oberhalb
der Pendelachse oder des Lenkbocks befestigt.
[0003] Vom äußeren Erscheinungsbild her und vom
Aufbau her unterscheiden sich 3-Rad- und 4-Rad-Fahr-
zeuge somit hauptsächlich in der Lenkeinrichtung und
im im Bereich der Lenkeinrichtung angeordneten Gegen-
gewicht. An einem Basisrahmen kann wahlweise ein Ge-
gengewicht für ein 3-Rad- oder ein 4-Rad-Fahrzeug
montiert werden.
[0004] Bei der Befestigung der unterschiedlichen Ge-
gengewichte und der unterschiedlichen Lenkeinrichtun-
gen am Basisrahmen ist es daher erforderlich, dass die
Basisrahmen in ihrem hinteren Bereich, an dem die an-
gesprochenen Bauteile befestigt werden, je nach ver-
wendeter Lenkeinrichtung und je nach verwendetem Ge-
gengewicht anders ausgestaltet werden müssen, wobei
ein für ein 4-Rad-Fahrzeug vorbereiteter Basisrahmen
nicht zur Herstellung eines Unterbaus für ein 3-Rad-
Fahrzeug verwendet werden kann.
[0005] Demgegenüber ist es Aufgabe der Erfindung,
den Aufbau eines Unterbaus für Flurförderzeuge zu ver-
einfachen, so dass ein Basisrahmen sowohl für ein 3-
Rad-Fahrzeug als auch für ein 4-Rad-Fahrzeug verwen-
det werden kann.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ein Verfahren zur Herstellung von mehreren, ver-
schiedenen Unterbauten von Flurförderzeugen vor, bei
dem erfindungsgemäß die folgenden Schritte vorgese-
hen sind:

a) Bereitstellen von mehreren, gleichen oder unter-
schiedlichen Unterbaubasisrahmen,
b) Bereitstellen von unterschiedlichen Unterbauge-
gengewichten, die zum Einbau einer dem jeweiligen
Unterbaugegengewicht zugeordneten Lenkeinrich-
tung aus einer Gruppe unterschiedlicher Lenkein-
richtungen vorbereitet sind oder jeweils bereits mit
einer solchen ausgestattet sind,
c) Auswahl eines Unterbaubasisrahmens und des
mit dem Unterbaubasisrahmen zu einem Unterbau
zu verbindenden Unterbaugegengewichts nach
Maßgabe eines gewünschten Unterbaus für ein Flur-
förderzeug,
d) Zusammenbau des ausgewählten Unterbauba-
sisrahmens mit dem ausgewählten Unterbaugegen-
gewicht zum Unterbau des Flurförderzeugs,
e) Wiederholen der Schritte c) und d).

[0007] Ein solches Herstellungsverfahren ermöglicht
die wahlweise Kombination von Unterbaubasisrahmen
mit Unterbaugegengewichten, so dass verschiedene Un-
terbauten für unterschiedliche Flurförderzeuge in einer
modularen Bauweise zusammengebaut werden können.
Dabei ist es besonders vorteilhaft, dass die Lenkeinrich-
tung am Unterbaugegengewicht vorgesehen ist, was da-
zu führt, dass am Unterbaubasisrahmen keine entspre-
chende Befestigungsanordnung für die unterschiedli-
chen Lenkeinrichtungen vorgesehen sein muss, wie dies
bisher aus dem Stand der Technik bekannt ist.
[0008] Bevorzugte Weiterbildungen des Verfahrens
sind in den Unteransprüchen 2 bis 7 enthalten.
[0009] Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die
Unterbaubasisrahmen und die Unterbaugegengewichte
derart ausgestaltet sind, dass jeder Unterbaubasisrah-
men mit jedem Unterbaugegengewicht zusammenge-
baut werden kann, so dass jede Art von Unterbau für ein
gewünschtes Flurförderzeug durch einfaches Zusam-
menbauen von Unterbaubasisrahmen und Unterbauge-
gengewicht erfolgen kann.
[0010] Hierzu wird insbesondere vorgeschlagen, dass
der Zusammenbau an Befestigungsstellen am jeweiligen
Unterbaubasisrahmen erfolgt, die bei allen Unterbauba-
sisrahmen an den gleichen Positionen ausgebildet sind
und dass die Unterbaugegengewichte zu den Befesti-
gungsstellen der Unterbaubasisrahmen wenigstens teil-
weise korrespondierende Befestigungsstellen aufwei-
sen. Am Unterbaubasisrahmen können somit für jede
Unterbaugegengewichtsart erforderliche Befestigungs-
stellen ausgebildet sein, wobei gewisse Befestigungs-
stellen für mehrere Unterbaugegengewichte gleich sein
können und andere unterschiedlich sein können. Es ist
bei einer solchen Ausführung des Unterbaubasisrah-
mens jedoch nicht erforderlich, beim Zusammenbau von
Unterbaubasisrahmen und Unterbaugegengewicht wei-
tere Befestigungsstellen herzustellen in Abhängigkeit
vom anzubauenden Unterbaugegengewicht. Hierdurch
wird eine Vereinfachung beim Zusammenbau des Un-
terbaus für ein gewünschtes Flurförderzeug erreicht.
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[0011] Die Verbindung zwischen Unterbaubasisrah-
men und Unterbaugegengewicht soll bevorzugt lösbar
sein und es wird insbesondere an eine Schraubverbin-
dung oder eine Art Einhängung des Gegengewichts am
Basisrahmen gedacht. Eine solche lösbare Verbindung
ermöglicht auch die Umrüstung eines bereits gebauten
Flurförderzeugs beispielsweise von einem 3-Rad-Flur-
förderzeug zu einem 4-Rad-Flurförderzeug, wobei in ei-
nem solchen Falle nur das entsprechende Gegenge-
wicht mit der zugehörigen Lenkeinrichtung ausgetauscht
und am Unterbaubasisrahmen des bestehenden Flurför-
derzeugs angebracht werden muss.
[0012] Die in die unterschiedlichen Gegengewichte
eingebauten bzw. einbaubaren Lenkeinrichtungen kön-
nen als Lenkung mit Pendelachse im Falle eines 4-Rad-
Fahrzeugs oder als Lenkbock im Falle eines 3-Rad-Fahr-
zeugs ausgeführt sein. Diese Lenkeinrichtungsarten sind
in ihrer Ausgestaltung sehr unterschiedlich und beein-
flussen die Formgebung beim Unterbaugegengewicht,
wobei diese Formänderung sich im Wesentlichen auf die-
jenigen Bereiche des Unterbaugegengewichts be-
schränkt, an denen Ausschnitte für die Anbringung der
gelenkten Räder vorzusehen sind. Ein dem jeweiligen
Unterbaubasisrahmen zugewandter vorderer Anbrin-
gungsbereich des Unterbaugegengewichts bleibt jedoch
größtenteils unverändert, so dass die modulare Bauwei-
se weiter vereinfacht wird.
[0013] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Bausatzgruppe für die Herstel-
lung von Unterbauten von Flurförderzeugen, insbeson-
dere nach dem beschriebenen Verfahren beansprucht.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass diese Bausatz-
gruppe mehrere, gleiche oder unterschiedliche Unter-
baubasisrahmen, die zur Anbringung unterschiedlicher
Unterbaugegengewichte vorbereitet sind, umfasst, wo-
bei die Unterbaugegengewichte zum Einbau einer dem
jeweiligen Unterbaugegengewicht zugeordneten Lenk-
einrichtung aus einer Gruppe unterschiedlicher Lenkein-
richtungen vorbereitet sind oder jeweils mit einer solchen
ausgestattet sind, und wobei die Unterbaugegengewich-
te passend zum Zusammenbau mit den Unterbaubasis-
rahmen ausgebildet sind.
[0014] Ein aus dieser Bausatzgruppe ausgewählter
Bausatz umfasst vorzugsweise einen ausgewählten Un-
terbaubasisrahmen und ein ausgewähltes Unterbauge-
gengewicht sowie eine Lenkeinrichtung, die entweder
bereits im Unterbaugegengewicht eingebaut ist oder
beim Zusammenbau des Unterbaus noch einzubauen
ist.
[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Bau-
satzgruppe sind in den Unteransprüchen 9 bis 21 ent-
halten.
[0016] Bevorzugt ist der Unterbaubasisrahmen eines
Bausatzes in Längsrichtung des Unterbaus vor dem Un-
terbaugegengewicht angeordnet, wobei die Längsrich-
tung der Fahrtrichtung bei Geradeausfahrt des fertig zu-
sammengebauten Flurförderzeugs entspricht.
[0017] Bevorzugt sind am Unterbaubasisrahmen nicht

lenkbare Vorderräder des Flurförderzeugs anzubringen
oder angebracht und an der Lenkeinrichtung des Unter-
baugegengewichts ist wenigstens ein Hinterrad des Flur-
förderzeugs anzubringen oder angebracht. Hierdurch
können die gewünschten 3-Rad- bzw. 4-Rad-Flurförder-
zeuge hergestellt werden, wobei das Anbringen der je-
weiligen Räder am Unterbaubasisrahmen bzw. an der
Lenkeinrichtung im Unterbaugegengewicht vor oder
nach dem Zusammenbau von Unterbaubasisrahmen
und Unterbaugegengewicht erfolgen kann.
[0018] Um auch bei der Energieversorgung bzw. der
elektronischen Steuerung des Flurförderzeugs die ent-
sprechende Modularität gewährleisten zu können, wird
vorgeschlagen, dass im Unterbaubasisrahmen eine En-
ergieversorgungseinheit, insbesondere Hydraulikver-
sorgungseinheit zur Betätigung einer jeweiligen Lenkein-
richtung unterzubringen bzw. untergebracht ist, wobei
diese Energieversorgungseinheit vorzugsweise derart
eingerichtet ist, dass sie an ihrem lenkeinrichtungsseiti-
gen Ende eine von der verwendeten Lenkeinrichtung un-
abhängige, gleiche Stellgröße, insbesondere einen glei-
chen wirksamen Hydraulikdruck, abgibt. Hinsichtlich der
Energieversorgung zur Betätigung der Lenkeinrichtung
kann somit unabhängig von der Art des Flurförderzeugs,
also unabhängig davon, ob es sich um ein 3-Rad- bzw.
4-Rad-Fahrzeug handelt, die gleiche Energieversor-
gungseinheit bzw. Hydraulikversorgungseinheit im Un-
terbaubasisrahmen eingebaut werden.
[0019] Um die von der Energieversorgungseinheit ab-
gegebene gleichbleibende Stellgröße, insbesondere
den gleichen wirksamen Hydraulikdruck für die jeweili-
gen Lenkeinrichtung optimal nutzen zu können, wird vor-
geschlagen, dass im Unterbaugegengewicht ein in Ab-
hängigkeit der jeweils eingebauten bzw. einbaubaren
Lenkeinrichtung ausgebildetes Energieanpassungsmo-
dul untergebracht bzw. unterzubringen ist, das derart ein-
gerichtet ist, dass es die durch die Energieversorgungs-
einheit abgegebene Stellgröße in eine für die jeweilige
Lenkeinrichtung angepasste Lenkstellgröße umsetzt.
Ein solches Energieanpassungsmodul kann beispiels-
weise eine Anordnung von Hydraulikbauteilen, insbe-
sondere Ventilen, Hydraulikzylindern und dgl. sein, durch
die die von der Energieversorgungseinheit gelieferte
Stellgröße verändert werden kann.
[0020] Ferner wird zur Unterstützung der modularen
Bauweise vorgeschlagen, dass zwischen einer die En-
ergieversorgungseinheit ansteuernden Steuereinheit
des Flurförderzeugs und dem auf die jeweilige Lenkein-
richtung abgestimmten Energieanpassungsmodul eine
für alle Lenkeinrichtungen einsetzbare, insbesondere für
alle Lenkeinrichtungen identische Schnittstelle zur Si-
gnalübertragung an bzw. von der Steuereinheit bereit-
gestellt ist. Eine solche Signalsteuerschnittstelle führt zu
einer Vereinfachung der Steuerung des fertigen Flurför-
derzeugs und die von einer Steuereinheit zur Lenkbetä-
tigung abgegebenen Steuersignale werden durch das
Energieanpassungsmodul in der Weise umgesetzt, dass
die jeweilige unterschiedliche Lenkeinrichtung entspre-
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chend angesteuert wird. Somit ist es nicht erforderlich,
die zentrale Steuereinheit umzuprogrammieren, wenn
unterschiedliche Lenkeinrichtungen verwendet werden,
da die Umsetzung von die Lenkung beeinflussenden
Steuersignalen durch das der jeweiligen Lenkeinrichtung
bzw. dem jeweiligen Unterbaugegengewicht zugeordne-
te Energieanpassungsmodul erfolgt.
[0021] Das vorgeschlagene Herstellungsverfahren
und die vorgeschlagene Bausatzgruppe ermöglichen al-
so einen hohen Grad der Modularisierung beim Zusam-
menbau von Unterbauten für unterschiedliche Flurför-
derzeuge, wobei diese Modularisierung nicht nur bei den
tragenden Komponenten Unterbaubasisrahmen und Un-
terbaugegengewicht bzw. Lenkeinrichtung erreicht wird,
sondern auch bei der elektronischen Steuerung und der
Energieversorgung, insbesondere Hydraulikversor-
gung.
[0022] Zur Erfindung gehört auch ein Flurförderzeug,
das mit einem Bausatz aus der zuvor beschriebenen
Bausatzgruppe hergestellt ist. Ferner betrifft die Erfin-
dung gemäß Anspruch 23 auch eine Gruppe aus wenig-
stens zwei Flurförderzeugen, wobei ein erstes Flurför-
derzeug einen ersten Bausatz umfasst und wobei ein
zweites Flurförderzeug einen zweiten Bausatz umfasst,
der sich wenigstens im verwendeten Unterbaugegenge-
wicht vom ersten Bausatz unterscheidet.
[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
Ausführungsform unter Bezugnahme auf die anliegen-
den Figuren beispielhaft und nicht einschränkend be-
schrieben.

Fig. 1 zeigt in schematischer, perspektivischer An-
sicht zwei Unterbaugegengewichte mit jeweils
zugehörigen Lenkeinrichtungen sowie drei mit
diesen Gegengewichten zusammenbaubare
Unterbaubasisrahmen.

Fig. 2 zeigt in schematischer, perspektivischer An-
sicht ein jeweiliges 3-Rad- und 4-Rad-Flurför-
derzeug mit einem kurzen Unterbaubasisrah-
men.

Fig. 3 zeigt ein jeweiliges 3-Rad- und 4-Rad-Flurför-
derzeug mit einem langen Unterbaubasisrah-
men.

Fig. 4 zeigt in stark schematischer Darstellung die
Modularisierung bei der Energieversorgung
und elektronischen Steuerung für erfindungs-
gemäße Flurförderzeuge.

Fig. 5 ist eine Prinzipskizze einer bevorzugten Aus-
führungsform.

[0024] In Fig. 1 sind die wesentlichen Komponenten,
die zum Zusammenbau eines Unterbaus für ein Flurför-
derzeug erforderlich sind, dargestellt. Es sind drei Unter-
baubasisrahmen 10-1, 10-2 und 10-3 dargestellt, die sich

einzig durch ihre jeweilige Länge L unterscheiden: Ba-
sisrahmen 10-1 ist der kürzeste und Basisrahmen 10-3
ist der längste. Je nach herzustellendem Flurförderzeug
kann ein anderer Basisrahmen ausgewählt werden, so
dass Flurförderzeuge für unterschiedliche Maximalla-
sten bereitgestellt werden können. Die Breiten B der drei
Basisrahmen 10-1, 10-2, 10-3 sind identisch.
[0025] Alle drei unterschiedlich langen Basisrahmen
10-1, 10-2 und 10-3 umfassen in ihrem vorderen Bereich
Aufhängungsabschnitte 12, an denen Vorderräder des
Flurförderzeugs angebracht werden können. Diese Auf-
hängungsabschnitte 12 sind durch eine Trennwand 14
von einem jeweiligen Batterieaufnahmeraum 16 ge-
trennt, in den durch eine jeweilige Öffnung 18 ein Batte-
rieblock in seitlicher Richtung einführbar ist. Auf der
Oberseite des Batterieaufnahmeraums 16 ist eine Ab-
deckplatte 20 ausgebildet, auf der der Oberbau des Flur-
förderzeugs, insbesondere Kabinenrahmen, Fahrersitz
und dgl., abgestützt werden können.
[0026] Im hinteren Bereich der jeweiligen Basisrah-
men 10-1, 10-2, 10-3 sind Befestigungsstellen 22, 24 vor-
gesehen, an denen ein gewünschtes Unterbaugegenge-
wicht 30-1 bzw. 30-2 mit dem jeweiligen Basisrahmen
10-1, 10-2 bzw. 10-3 verbunden werden kann. Diese Be-
festigungsstellen 22, 24 sind nur beispielhaft dargestellt
und es können an den jeweiligen Basisrahmen 10-1, 10-2
und 10-3 selbstverständlich noch weitere Befestigungs-
stellen vorgesehen sein, um eine sichere Verbindung
zwischen den jeweiligen Basisrahmen 10-1, 10-2 und
10-3 und einem jeweiligen Gegengewicht 30-1 bzw. 30-2
zu gewährleisten. Im Beispiel sind die Befestigungsstel-
len 22, 24 als Durchgangslöcher ausgebildet, wobei das
Gegengewicht 30-1 auf seiner Vorderseite 31 zu diesen
beiden Durchgangslöchern 22, 24 korrespondierende
Befestigungsstellen aufweist, um eine Verschraubung
an diesen beiden Punkten zu ermöglichen. Das Gegen-
gewicht 30-2, dessen Form aufgrund der Vorbereitung
für den Einbau einer Lenkung mit Pendelachse 33 un-
terschiedlich zum Gegengewicht 30-1 ausgebildet ist,
wird im vorliegenden Beispiel nur eine zur Befestigungs-
stelle 22 korrespondierende Befestigungsstelle aufwei-
sen. Wie bereits oben ausgeführt, können allerdings in
den jeweiligen Basisrahmen weitere, für die jeweiligen
Gegengewichte 30-1 bzw. 30-2 spezifische Befesti-
gungsstellen ausgebildet sein, so dass jedes Gegenge-
wicht 30-1 bzw. 30-2 optimal mit einem jeweiligen Basis-
rahmen 10-1, 10-2 und 10-3 verbunden werden kann.
Insbesondere ist es denkbar, dass für das Gegengewicht
30-2 eine weitere Befestigungsstelle zwischen den bei-
den dargestellten Befestigungsstellen 22 und 24 vorge-
sehen wird und dass beispielsweise noch eine Befesti-
gungsstelle bezogen auf die Breite B in der Mitte eines
unteren Rahmenabschnitts 26 vorgesehen sein kann,
wobei diese Befestigungsstelle dann nicht für die Anbrin-
gung des Gegengewichts 30-1 verwendet wird.
[0027] Bevorzugt werden die Gegengewichte 30-1
bzw. 30-2 mit den jeweiligen Basisrahmen 10-1, 10-2
bzw. 10-3 mittels einer Schraubverbindung gesichert. Al-
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lerdings ist es auch denkbar, dass die Befestigungsstel-
len 22, 24 bzw. weitere Befestigungsstellen als eine Art
Haken ausgebildet sind, in welche die Gegengewichte
30-1 bzw. 30-2 eingehängt werden können, sofern an
diesen korrespondierende Laschen ausgebildet sind. Ei-
ne solche Hakenverbindung könnte zumindest auch für
eine Art Vormontage interessant sein, um eine gegen-
seitige Ausrichtung der Basisrahmen zu den Gegenge-
wichten zu erreichen, so dass beispielsweise miteinan-
der korrespondierende Durchgangslöcher in den Basis-
rahmen bzw. den Gegengewichten miteinander fluchten
und die zusätzliche Verschraubung vereinfacht ist.
[0028] Das Gegengewicht 30-1 weist bezogen auf sei-
ne Breite einen mittleren, unteren ausgesparten Bereich
32 auf, in dem im endmontierten Zustand des Flurförder-
zeugs ein Lenkbock 34 und daran befestigte lenkbare
Räder angeordnet sind. Die Seitenteile 36-1 des Gegen-
gewichts 30-1 sind im Wesentlichen gleich hoch ausge-
bildet wie der Basisrahmen bzw. eine am Basisrahmen
im endmontierten Zustand angebrachte Verkleidung.
[0029] Das Gegengewicht 30-2 ist für den Einbau einer
Lenkung mit Pendelachse 33 für ein 4-Rad-Flurförder-
zeug vorbereitet und weist vor allem im unteren mittleren
Bereich eine andere Ausgestaltung als das Gegenge-
wicht 30-1 auf. Die Seiten 36-2 sind nur bis etwa auf
halbe Höhe herunterzogen, so dass unterhalb eine Art
Radkasten 38 ausgebildet ist zur Aufnahme der Räder
im endmontierten Zustand. Im bezogen auf die Breite
mittleren unteren Bereich 40 ist das Gegengewicht 30-2
geschlossen ausgeführt.
[0030] In den Figuren 2 und 3 sind jeweiligen Flurför-
derzeuge 50-1, 50-2 und 52-1, 52-2 dargestellt. Die Flur-
förderzeuge 50-1 und 50-2 weisen einen sog. mittleren
Basisrahmen 10-2 auf, der in der Darstellung allerdings
durch eine Verkleidung bzw. Batteriefachabdeckung 54
abgedeckt und nicht sichtbar ist. Die Flurförderzeuge
52-1 und 52-2 weisen hinter der Abdeckung 58 jeweils
einen sog. langen Basisrahmen 10-3 auf, so dass diese
Flurförderzeuge etwas länger als die Flurförderzeuge
50-1 bzw. 50-2 sind, was die Aufnahme von größeren
Maximallasten ermöglicht. Die in den Figuren 2 und 3
dargestellten Flurförderzeuge 50-1, 50-2, 52-1 und 52-2
weisen die gleiche Breite auf und es ist ersichtlich, dass
die Flurförderzeuge 50-1 und 52-1 als 3-Rad-Fahrzeuge
ausgebildet sind, wobei das lenkbare Einzelrad 60 als
Zwillingsrad ausgeführt ist. Beide Flurförderzeuge 50-1
und 52-1 weisen das Gegengewicht 30-1 mit eingebau-
tem Lenkbock 34 und daran angebrachten Rädern 60
auf. Selbstverständlich ist auch das Gegengewicht 30-1
durch eine entsprechende Verkleidung 62 abgedeckt.
[0031] Bei den Flurförderzeugen 50-2 und 52-2, die
als 4-Rad-Flurförderzeuge ausgebildet sind, ist hinter der
Abdeckung 63 jeweils ein Gegengewicht 30-2 eingebaut,
mit einer jeweiligen Pendelachsenlenkung, an der links
und rechts die lenkbaren Hinterräder 64 angebracht sind.
[0032] Aus Figuren 2 und 3 ist ersichtlich, dass bei
Verwendung des gleichen Basisrahmens eine einfache
Kombination mit unterschiedlichen Gegengewichten und

Lenkeinrichtungen möglich ist. Ferner ist ersichtlich,
dass die gleichen Gegengewichte auch an anderen, ins-
besondere längeren Basisrahmen befestigt werden kön-
nen, so dass sich eine Vielzahl von Kombinationsmög-
lichkeiten zwischen Basisrahmen und Gegengewichten
ergibt. Im Ergebnis führt dies zu einem modularen Auf-
bau des Unterbaus der Flurförderzeuge 50-1, 50-2, 52-1
und 52-2.
[0033] In der Fig. 4 sind in stark schematisierter Weise
die Grundstrukturen der Flurförderzeuge 50-1, 50-2,
52-1 und 52-2 dargestellt. Dabei ist bei allen Flurförder-
zeugtypen im Basisrahmen 10-2 bzw. 10-3 eine elektro-
nische Steuereinheit 70 und eine von dieser angesteu-
erte Energieversorgungs- bzw. Hydraulikeinheit 72 un-
tergebracht. Im jeweiligen Gegengewicht 30-1 bzw. 30-2
ist jeweils ein die Lenkung der Räder 60 bzw. 64 ermög-
lichendes Lenkmodul 74-1 bzw. 74-2 vorgesehen, die
sich in ihrer Funktionsweise insoweit unterscheiden, als
dass sie unterschiedliche Lenkungstypen betätigen. Die
Lenkmodule 74-1 und 74-2 sind über eine Energiever-
sorgungsleitung bzw. Hydraulikleitung 76 mit einem sog.
Anpassungsmodul 78 verbunden. Dieses Anpassungs-
modul ist über eine einheitliche Schnittstelle 80 hydrau-
lisch mit der Hydraulikeinheit 72 verbunden. Ferner ist
das Anpassungsmodul 78 über eine einheitliche Steuer-
schnittstelle 82 mit der Steuereinheit 70 verbunden. Die
jeweiligen Anpassungsmodule 78-1 bzw. 78-2 sind so
ausgeführt, dass sie die an den Einheitsschnittstellen 80
bzw. 82 ankommenden Stellgrößen für das jeweilige
Lenkmodul 74-1 bzw. 74-2 umwandeln bzw. anpassen
können, so dass das Lenkmodul die entsprechende Be-
wegung der Räder 60 bzw. 64 bewirkt.
[0034] Die von der Hydraulikeinheit 72 an der Schnitt-
stelle 80 bereitgestellte Stellgröße ist beispielsweise ein
für alle möglichen Ausführungsformen des Flurförder-
zeugs gleicher wirksamer Hydraulikdruck, der durch das
Anpassungsmodul 78-1 bzw. 78-2 derart verändert wird,
dass das Lenkmodul 74-1 bzw. 74-2 betätigt werden
kann.
[0035] An der elektronischen Steuerschnittstelle 82
werden von der Steuereinheit 70 einheitliche Signale zur
Betätigung der Lenkung an die jeweiligen Anpassungs-
module 78-1 bzw. 78-2 abgegeben, die diese Einheits-
signale derart umsetzen, dass eine Ansteuerung der
Lenkmodule 74-1 bzw. 74-2 über die Signalleitung 84
erfolgen kann. Die Schnittstellen 80 bzw. 82 sind als lös-
bare Schnittstellen ausgebildet, so dass sie die ange-
strebte modulare Bauweise von Flurförderzeugunter-
bauten ermöglichen und dass der Zusammenbau von
Basisrahmen und Gegengewichten vereinfacht ist. Die
im Basisrahmen 10-2 untergebrachte Hydraulikeinheit
72 und die elektronische Steuereinheit 70 weisen selbst-
verständlich weitere Leitungen auf, die zur Ansteuerung
der Hubvorrichtung bzw. der Fahrtantriebsvorrichtung
dienen.
[0036] Durch das vorgeschlagene Herstellungsver-
fahren und die vorgeschlagene Bausatzgruppe ergibt
sich somit insgesamt sowohl für die mechanischen Be-
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standteile, nämlich Basisrahmen, Gegengewicht und
Lenkeinrichtung, als auch für die hydraulischen bzw.
steuerungstechnischen Bestandteile eine modulare
Bauweise, wobei sowohl mechanische Schnittstellen
(siehe Fig. 1, Befestigungsstellen 22, 24) als auch hy-
draulische bzw. steuerungstechnische Schnittstellen 80,
82 vorgesehen sind, die einen einfachen und problem-
losen Zusammenbau von Basisrahmen und Gegenge-
wichten ermöglichen zur Herstellung unterschiedlicher
Flurförderzeuge.
[0037] Insgesamt wird hierdurch der Zusammenbau
eines Flurförderzeugs vereinfacht und ferner kann die
Steuerung vereinfacht werden, da in der Programmie-
rung der Zentralsteuereinheit 70 keine oder nur eine ge-
ringe Umprogrammierung in Abhängigkeit vom verwen-
deten Lenkungstyp erfolgen muss, so dass es für die
beiden Hauptfahrzeugtypen, nämlich 3-Rad- bzw. 4-
Rad-Fahrzeug, weniger unterschiedliche Teile gibt und
ferner auch weniger unterschiedliche Parameter an den
beiden Fahrzeugtypen einzustellen sind. Schließlich er-
möglicht die vorgeschlagene Bauweise auch einen nach-
träglichen Umbau eines 3-Rad-Fahrzeugs zu einem 4-
Rad-Fahrzeugs oder umgekehrt.
[0038] Fig. 5 ist eine die schematische Darstellung der
Fig. 4 ergänzende Prinzipskizze, welche den Aufbau bei
einer bevorzugten Ausführungsform eines Flurförder-
zeugs der Anmelderin wiedergibt. Die schematisch dar-
gestellten Flurförderzeuge 50-2, 52-2 (4-Rad-Fahrzeug)
und 50-1, 52-1 (3-Rad-Fahrzeug) umfassen jeweils ei-
nen Sollwertgeber SG (Lenkrad), eine Steuereinheit SE
(Lenksteuerung), eine als Aktuator ausgebildete Stell-
einheit M (Lenkmotor) sowie einen Istwertgeber IG (Len-
keinschlagsensor). Der im jeweiligen Gegengewicht
30-1 bzw. 30-2 untergebrachte Lenkmotor M ist bei allen
Fahrzeugen vorzugsweise gleich ausgeführt. Bei der 3-
Rad-Ausführung 50-1, 52-1 wird eine Drehbewegung
des Lenkmotors M in eine Drehung des Lenkbocks 34
(Fig. 1) umgesetzt. Beim 4-Rad-Flurförderzeug 50-2,
52-2 wird die Drehbewegung des Lenkmotors M auf eine
Hydraulikpumpe übertragen, welche die Pendelachse
der Lenkung antreibt. Allerdings ist es auch bei einem 4-
Rad-Flurförderzeug 50-2, 52-2 denkbar, anstelle eines
hydraulischen Lenkzylinders einen elektromechani-
schen Linearantrieb (Spindeltrieb) zu verwenden, um die
Lenkbewegung der Räder 64 zu erreichen. Der Istwert-
sensor IG übergibt an die Steuereinheit SE idealerweise
bei beiden Flurförderzeugarten das gleiche elektrische
Signal bei entsprechendem Lenkeinschlag. Allerdings
können die Istwertsensoren auch unterschiedlich ausge-
bildet sein. Eine weitere Möglichkeit, Unterschiede beim
Abtasten der Lenkungseinschläge der verschiedenen
Lenkeinrichtungen zu berücksichtigen, liegt darin, eine
unterschiedliche Steckerbelegung vorzusehen, so dass
je nach eingebauter Lenkeinrichtung andere elektroni-
sche Schaltwege zwischen Steuereinheit SE und Istwert-
geber IG zusammengesteckt werden. Der Vollständig-
keit halber wird darauf hingewiesen, dass in den Prin-
zipdarstellungen der Fig. 5 ein im jeweiligen Flurförder-

zeug aufgenommener Batterieblock B mit den entspre-
chenden Anschlusspolen dargestellt ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von mehreren, verschie-
denen Unterbauten von Flurförderzeugen (50-1;
50-2; 52-1; 52-2), gekennzeichnet durch die
Schritte:

a) Bereitstellen von mehreren, gleichen oder un-
terschiedlichen Unterbaubasisrahmen (10-1;
10-2; 10-3),
b) Bereitstellen von unterschiedlichen Unter-
baugegengewichten (30-1; 30-2), die zum Ein-
bau einer dem jeweiligen Unterbaugegenge-
wicht (30-1; 30-2) zugeordneten Lenkeinrich-
tung (34) aus einer Gruppe unterschiedlicher
Lenkeinrichtungen vorbereitet sind oder jeweils
bereits mit einer solchen ausgestattet sind,
c) Auswahl eines Unterbaubasisrahmens (10-1;
10-2; 10-3) und des mit dem Unterbaubasisrah-
men zu einem Unterbau zu verbindenden Un-
terbaugegengewichts (30-1; 30-2) nach Maßga-
be eines gewünschten Unterbaus für ein Flur-
förderzeug (50-1; 50-2; 52-1; 52-2),
d) Zusammenbau des ausgewählten Unterbau-
basisrahmens (10-1; 10-2; 10-3) mit dem aus-
gewählten Unterbaugegengewicht (30-1; 30-2)
zum Unterbau des Flurförderzeugs (50-1; 50-2;
52-1; 52-2),
e) Wiederholen der Schritte c) und d).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die unterschiedlichen Unterbauge-
gengewichte (30-1; 30-2) je nach eingebauter Len-
keinrichtung (33; 34) eine unterschiedliche Form
aufweisen.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Unterbaubasisrahmen (10-1;
10-2; 10-3) und die Unterbaugegegewichte (30-1;
30-2) derart ausgestaltet sind, dass jeder Unterbau-
basisrahmen (10-1; 10-2; 10-3) mit jedem Unterbau-
gegengewicht zusammengebaut werden kann.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zusammenbau an Befesti-
gungsstellen (22, 24) am jeweiligen Unterbaubasis-
rahmen (10-1; 10-2; 10-3) erfolgt, die bei allen Un-
terbaubasisrahmen (10-1; 10-2; 10-3) an den glei-
chen Positionen ausgebildet sind.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Unterbaugegengewichte (30-1;
30-2) zu den Befestigungsstellen (22, 24) der Unter-
baubasisrahmen (10-1; 10-2; 10-3) wenigstens teil-
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weise korrespondierende Befestigungsstellen auf-
weisen.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein jeweiliger
Unterbaubasisrahmen (10-1; 10-2; 10-3) mit einem
jeweiligen Unterbaugegengewicht (30-1; 30-2) lös-
bar verbunden, insbesondere verschraubt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die in die un-
terschiedlichen Unterbaugegengewichte (30-1;
30-2) eingebauten bzw. einbaubaren Lenkeinrich-
tungen (33; 34) als Lenkung mit Pendelachse (33)
oder als Lenkbock (34) ausgeführt sind.

8. Bausatzgruppe für die Herstellung von Unterbauten
von Flurförderzeugen, insbesondere nach dem Ver-
fahren gemäß wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
gekennzeichnet durch
mehrere, gleiche oder unterschiedliche Unterbauba-
sisrahmen (10-1; 10-2; 10-3), die zur Anbringung un-
terschiedlicher Unterbaugegengewichte (30-1;
30-2) vorbereitet sind, wobei die Unterbaugegenge-
wichte (30-1; 30-2) zum Einbau einer dem jeweiligen
Unterbaugegengewicht (30-1; 30-2) zugeordneten
Lenkeinrichtung (34) aus einer Gruppe unterschied-
licher Lenkeinrichtungen vorbereitet sind oder je-
weils bereits mit einer solchen ausgestattet sind, und
wobei die Unterbaugegengewichte (30-1; 30-2) pas-
send zum Zusammenbau mit den Unterbaubasis-
rahmen (10-1; 10-2; 10-3) ausgebildet sind.

9. Bausatzgruppe nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Bausatz einen ausgewählten
Unterbaubasisrahmen (10-1; 10-2; 10-3) und ein
ausgewähltes Unterbaugegengewicht (30-1; 30-2)
mit Lenkeinrichtung (33; 34) umfasst.

10. Bausatzgruppe nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die unterschiedlichen Un-
terbaugegengewichte (30-1; 30-2) je nach einge-
bauter Lenkeinrichtung (33; 34) eine unterschiedli-
che Form aufweisen.

11. Bausatzgruppe nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Unterbaubasisrahmen und
die Unterbaugegegewichte (30-1; 30-2) derart aus-
gestaltet sind, dass jeder Unterbaubasisrahmen
(10-1; 10-2; 10-3) mit jedem Unterbaugegengewicht
(30-1; 30-2) zusammengebaut werden kann.

12. Bausatzgruppe nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Unterbaubasisrahmen
(10-1; 10-2; 10-3) Befestigungsstellen (22, 24) auf-
weisen, die bei allen Unterbaubasisrahmen (10-1;
10-2; 10-3) an den gleichen Positionen ausgebildet

sind.

13. Bausatzgruppe nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Unterbaugegengewichte
(30-1; 30-2) zu den Befestigungsstellen (22, 24) der
Unterbaubasisrahmen (10-1; 10-2; 10-3) wenig-
stens teilweise korrespondierende Befestigungs-
stellen (22, 24) aufweisen.

14. Bausatzgruppe nach einem der Ansprüche 8 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem Bausatz
der jeweilige Unterbaubasisrahmen (10-1; 10-2;
10-3) mit dem jeweiligen Unterbaugegengewicht
(30-1; 30-2) lösbar verbunden, insbesondere ver-
schraubt ist.

15. Bausatzgruppe nach einem der Ansprüche 8 bis
14,dadurch gekennzeichnet, dass der Unterbau-
basisrahmen (10-1; 10-2; 10-3) eines Bausatzes in
Längsrichtung des Unterbaus vor dem Unterbauge-
gengewicht (30-1; 30-2) angeordnet ist.

16. Bausatzgruppe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lenkeinrichtung (33; 34) als Lenkung mit Pen-
delachse (33) oder als Lenkbock (34) ausgebildet ist.

17. Bausatzgruppe nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Unterbaubasisrahmen
(10-1; 10-2; 10-3) nicht lenkbare Vorderräder des
Flurförderzeugs (50-1; 50-2; 52-1; 52-2) anzubrin-
gen oder angebracht sind und dass an der Lenkein-
richtung (34) des Unterbaugegengewichts (30-1;
30-2) wenigstens ein Hinterrad (60; 64) des Flurför-
derzeugs (50-1; 50-2; 52-1; 52-2) anzubringen oder
angebracht ist.

18. Bausatzgruppe, nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im
Unterbaubasisrahmen (10-1; 10-2; 10-3) eine Ener-
gieversorgungseinheit, insbesondere Hydraulikver-
sorgungseinheit (72) zur Betätigung einer jeweiligen
Lenkeinrichtung (33; 34) unterzubringen bzw. unter-
gebracht ist.

19. Bausatzgruppe nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Energieversorgungsein-
heit (72) derart eingerichtet ist, dass sie an ihrem
lenkeinrichtungsseitigen Ende (80) eine von der ver-
wendeten Lenkeinrichtung (33; 34) unabhängige,
gleiche Stellgröße, insbesondere einen gleichen
wirksamen Hydraulikdruck, abgibt.

20. Bausatzgruppe nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Unterbaugegengewicht
(30-1; 30-2) ein in Abhängigkeit der jeweils einge-
bauten bzw. einbaubaren Lenkeinrichtung (33; 34)
ausgebildetes Energieanpassungsmodul (78) unter-
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gebracht bzw. unterzubringen ist, das derart einge-
richtet ist, dass es die durch die Energieversor-
gungseinheit (72) abgegebene Stellgröße in eine für
die jeweilige Lenkeinrichtung (33; 34) angepasste
Lenkstellgröße umsetzt.

21. Bausatzgruppe nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen einer die Energiever-
sorgungseinheit (72) ansteuernden Steuereinheit
(70) des Flurförderzeugs (50-1; 50-2; 52-1; 52-2) und
dem auf die jeweilige Lenkeinrichtung (33; 34) ab-
gestimmten Energieanpassungsmodul (78) eine für
alle Lenkeinrichtungen (33; 34) einsetzbare, insbe-
sondere für alle Lenkeinrichtungen (33; 34) identi-
sche Schnittstelle (82) zur Signalübertragung an
bzw. von der Steuereinheit (70) bereitgestellt ist.

22. Flurförderzeug hergestellt mit einem Bausatz aus ei-
ner Bausatzgruppe gemäß einem der Ansprüche 8
bis 21.

23. Gruppe aus wenigstens zwei Flurförderzeugen nach
Anspruch 22, wobei ein erstes Flurförderzeug (50-1;
52-1) einen ersten Bausatz umfasst und wobei ein
zweites Flurförderzeug (50-2; 52-2) einen zweiten
Bausatz umfasst, der sich wenigstens im verwende-
ten Unterbaugegengewicht (30-2) vom ersten Bau-
satz unterscheidet.
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